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Abkürzungsverzeichnis

BfM Bundesamt für Migration
EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
EFTA Europäische Freihandelsassoziation
EU Europäische Union
BFF Bundesamt für Flüchtlinge (-2005) 

heute: Staatssekretariat für Migration (SEM)
IMES Immigration, Intégration, Emigration Suisse
EKA Eidgenössische Ausländerkomission

ODM Office fédéral des migrations
DFJP Département fédéral de justice et police
AELE Association européenne de libre-échange
UE Union européenne
ODR Office fédéral des réfugiés (-2005) 

aujourd'hui: Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)

IMES Immigration, Intégration, Emigration Suisse
CFE Commission  fédérale des étrangères
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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Auf den 1. Mai wurde der ohnehin kaum mehr angewendete sogenannte
”Rednerbeschluss” von 1948 aufgehoben, womit nun auch nicht niedergelassene
Ausländerinnen und Ausländer ohne Behördengenehmigung öffentliche Ansprachen
halten dürfen. 1

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 10.03.1998
MARIANNE BENTELI

In der Ausländerregelung 1998/1999 setzte der Bundesrat die im Vorjahr von der
Arbeitsgruppe ”Migration” gemachte Empfehlung um und schaffte die bisherigen
Rekrutierungsgrundsätze nach dem Drei-Kreise-Modell zugunsten eines dualen
Zulassungssystems ab. Demnach wird nur noch unterschieden zwischen Angehörigen
von EU- bzw. EFTA-Staaten, die prioritär zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit einreisen
dürfen, wenn keine entsprechenden inländischen arbeitslosen Personen auf dem
Arbeitsmarkt verfügbar sind, sowie den Bürgerinnen und Bürgern aller anderen
Nationen, die nur noch in ganz speziellen Fällen rekrutiert werden können. Gleichzeitig
wurde die Zahl der jährlich zu vergebenden Saisonbewilligungen weiter von 99 000 auf
88 000 reduziert. 2

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 22.10.1998
MARIANNE BENTELI

Am 1. Januar 2000 werden zusammen mit dem revidierten Scheidungsrecht auch neue
Vorschriften über die Ehe- und Partnerschaftsvermittlung in Kraft treten. Der
Bundesrat nutzte die Gelegenheit, um strengere Vorschriften für die Vermittlung von
Frauen aus Osteuropa und der Dritten Welt einzuführen. Er unterstellt die
berufsmässige Ehe- und Partnerschaftsvermittlung zwischen Personen in der Schweiz
und im Ausland einer Bewilligungspflicht. Damit will er den in den letzten Jahren immer
öfters beobachteten unlauteren Machenschaften in diesem Bereich dezidierter
entgegen treten. 3

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 19.06.1999
MARIANNE BENTELI

Dem Wunsch des Ständerates nach einem dualen Zulassungsmodell hatte der
Bundesrat bereits im Vorjahr mit der Ausländerregelung 1998/1999 entsprochen. Für
das Jahr 1999/2000 übernahm er diese praktisch identisch. Die Höchstzahl der
Saisonbewilligungen wurde erneut auf 88 000 festgesetzt, jene für erstmalige
Jahresbewilligungen auf 17 000 und jene für Kurzaufenthalterbewilligungen auf 18 000. 4

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 21.10.1999
MARIANNE BENTELI

Auf den 1. August wurden alle Ausländerinnen und Ausländer, die ein dauerhaftes
Anwesenheitsrecht in einem EU- oder EFTA-Staat, in Andorra, San Marino, Monaco,
Kanada oder den USA haben, von der Visumspflicht befreit, wenn sie in die Schweiz
einreisen wollen. Reisende aus Thailand, Saudi-Arabien, Oman, Kuwait, Bahrein, Katar
und den Vereinigten Arabischen Emiraten müssen sich nicht mehr um ein Schweizer
Visum bemühen, wenn sie über einen gültigen Pass und ein sogenanntes Schengen-
Visum verfügen. Das Schengener Übereinkommen, dem sich der Bundesrat mit der
neuen Regelung annähern möchte, wurde zwischen den EU-Staaten zur Abschaffung
der Grenzkontrollen im Binnenverkehr geschlossen. 5

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 29.07.2000
MARIANNE BENTELI

Weil der Bundesrat entgegen den Empfehlungen der Eidgenössischen
Ausländerkommission (EKA) beschloss, deren Sekretariat in das dem EJPD unterstellte
Bundesamt für Ausländerfragen (BFA) einzugliedern, traten sowohl der EKA-Präsident,
alt Nationalrat Fulvio Caccia (cvp, TI), wie auch die Vizepräsidentin und die Vertreter
der Gewerkschaften und der Ausländerorganisationen Mitte Januar unter Protest und
mit sofortiger Wirkung zurück. Die EKA hatte mehrmals betont, sie halte es für verfehlt,
eine auf Integration ausgerichtete Kommission an ein Bundesamt zu binden, das vor
allem polizeiliche Aufgaben wahrnimmt; die Unterstellung der EKA unter das BFA sei
nicht dazu angetan, das Vertrauen der Ausländerinnen und Ausländer zu gewinnen. Sie
hatte vorgeschlagen, für die Ausländerintegration einen Delegierten oder ein ausserhalb

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 08.09.2000
MARIANNE BENTELI
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des BFA stehendes Büro vorzusehen. Die Zurücktretenden kritisierten auch das geringe
finanzielle Engagement des Bundes. Obgleich das teilrevidierte ANAG mit dem
Integrationsartikel auf den 1. Oktober 1999 in Kraft getreten war, hatte der Bundesrat
darauf verzichtet, die nötigen Kredite in den Voranschlag für das Jahr 2000
aufzunehmen. Er machte für diese Verzögerung geltend, zuerst müsse eine Verordnung
die künftigen Aufgaben der EKA präzisieren. Diese stellte er für den Herbst des
Berichtsjahres in Aussicht. Entgegen den Forderungen der EKA (15 Mio Fr.) wollte er
dem Parlament lediglich 5 Mio Fr. zur Förderung von Integrationsprojekten beantragen.
Die zurückgetretenen Ausländervertreter äusserten sich im Juni an einer
Pressekonferenz zu ihren Vorstellungen über das weitere Vorgehen. Sie baten den
Bundesrat noch einmal, einen eigentlichen Integrationsdelegierten im EJPD
einzusetzen, der nicht dem BFA, sondern direkt der Amtsvorsteherin unterstellt wäre.
Als Pendant zur „Fremdenpolizeikommission“ schlugen sie die Gründung eines breiten
Forums zur Ausländerintegration vor, in dem analog zum Dachorgan der
Schweizerischen Flüchtlingshilfe nicht nur die ehemals in der EKA vertretenen
Organisationen und Gewerkschaften Einsitz nehmen sollten, sondern alle Institutionen,
die sich mit Integrationsaufgaben befassen. Eine Mitte Juli stattfindende Aussprache
der Ausländervertreter mit Bundesrätin Metzler brachte keine Einigung, deutete aber
an, dass sich die Fronten aufzuweichen begannen. Der Durchbruch erfolgte Anfang
September. In einem Memorandum machte Metzler in mehreren Punkten
Zugeständnisse. Sie beharrte zwar auf der Einbindung des EKA-Sekretariats ins BFA, wo
eine neue Sektion „Integration“ geschaffen wird, die Kommission an sich wird jedoch
direkt dem Gesamtbundesrat unterstellt und zur Hälfte mit Vertretern der
Ausländerorganisationen besetzt. Die der EKA für 2001 zur Verfügung stehende Summe
wurde auf 10 Mio Fr. verdoppelt.
Diese Zusagen bildeten die Eckpunkte der Integrationsverordnung, die der Bundesrat
auf den 1. Oktober in Kraft setzte. Sie definiert die Integration als Querschnittsaufgabe,
die von der Gesellschaft sowie von den Behörden von Bund, Kantonen und Gemeinden
gemeinsam mit den Ausländerorganisationen wahrgenommen werden müsse. Diese
Bestrebungen sollen das gegenseitige Verständnis zwischen der schweizerischen und
der ausländischen Bevölkerung fördern. Zentrale Anliegen der Integration sind ein
Zusammenleben auf der Basis gemeinsamer Grundwerte und Verhaltensweisen, die
Information der Ausländer über schweizerische Einrichtungen und Lebensbedingungen
sowie deren Chancengleichheit und Teilnahme am Gesellschaftsleben. 6

Zusammen mit der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren setzte
Bundesrätin Metzler Mitte Jahr eine Steuergruppe zu Kriminalität und Sicherheit im
Migrationsbereich ein. Sie soll dafür sorgen, dass die von der Arbeitsgruppe
„Ausländerkriminalität“ im Jahr 2001 vorgeschlagenen Massnahmen umgesetzt werden.
Dazu gehören Integrationsförderung, verstärkte Kontrollen, nationale und
internationale Kooperation sowie umfassende Information. 7

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 15.07.2003
MARIANNE BENTELI

Nach der Zusammenlegung des Bundesamts für Zuwanderung, Integration und
Auswanderung (IMES) und des Bundesamts für Flüchtlinge (BFF) zum Bundesamt für
Migration (BFM) im vergangenen August beauftragte Bundesrat Blocher den Direktor des
BFM, Eduard Gnesa, die Fusion der Eidg. Ausländerkommission und der Eidg.
Flüchtlingskommission zu prüfen. 8

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 20.08.2005
MAGDALENA BERNATH

Auf 1. Februar 2006 setzte der Bundesrat eine Verordnungsrevision in Kraft, gemäss
der Ausländerinnen und Ausländer zu ihrer Integration beizutragen haben, indem sie
die rechtsstaatliche Ordnung und die demokratischen Prinzipien respektieren, eine
Landessprache erlernen und den Willen zur Teilnahme am Wirtschaftsleben und zur
Bildung bekunden. Die Neuregelung erlaubt es den Behörden, für die Erteilung oder
Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung den Besuch von Sprach- und
Integrationskursen zu verlangen (für religiöse Betreuungspersonen oder Lehrkräfte für
heimatlichen Sprach- und Kulturunterricht bereits vor deren Einreise in die Schweiz).
Im Gegenzug können erfolgreich integrierte Jahresaufenthalter bereits nach fünf
Jahren in den Besitz einer Niederlassungsbewilligung gelangen. 9

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 08.09.2005
MAGDALENA BERNATH
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Mit einer Ergänzung des schweizerischen Strafgesetzbuches und des
Militärstrafgesetzes möchte der Bundesrat die öffentliche Verwendung, Verbreitung,
Herstellung und Lagerung sowie die Ein- und Ausfuhr von rassistischen Symbolen unter
Strafe stellen. Im Juli schickte er einen entsprechenden Entwurf in die Vernehmlassung.
Als rassistisch gelten nach den geplanten Bestimmungen insbesondere Symbole des
Nationalsozialismus wie beispielsweise Fahnen mit Hakenkreuz oder „Heil Hitler!“-
Parolen, darüber hinaus aber auch Abwandlungen nationalsozialistischer Symbole, die
in rechtsextremen Kreisen geläufig sind und als Ersatz verwendet werden.
Die Vorschläge des Bundesrats stiessen in der Konsultation auf breiten Widerstand. Die
Demokratischen Juristinnen und Juristen Schweiz verlangten vom Bundesrat, auf die
geplanten Änderungen zu verzichten. Die Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der
Schweiz gab zu bedenken, die vorgesehenen Bestimmungen seien nur schwer
anzuwenden. Ebenfalls abgelehnt wurde die Verschärfung der Rassismusstrafnorm von
der FDP, der SVP und den Grünen, während sich CVP und SP nicht zur Vorlage
äusserten. 10

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 02.07.2009
ANDREA MOSIMANN

1) Presse vom 10.3.98. Siehe dazu auch die Ausführungen des BR in Amtl. Bull. NR, 1998, S. 816.
2) Presse vom 9.6. und 22.10.98. 
3) NZZ, 19.6. und 11.11.99.
4) Presse vom 16.6. und 21.10.99. Zum 3-Kreise-Modell siehe SPJ 1998, S. 279.
5) Presse vom 29.7.00.
6) NZZ, 14.7.00; Presse vom 8.9.00.; Presse vom 13.1., 14.1. und 28.1.00. Siehe SPJ 1998, S. 280 und 1999, S. 288 f.; Presse vom
3.2.00; LT, 16.3.00. Bund, 18.3.00 (Interview Simmen). (sp, GE) (AB SR, 2000, S. 272 f.)(AB NR, 2000, S. 1604).
7) Presse vom 15.7.03. Siehe SPJ 2001, S. 203 f.
8) QJ, 29.4.05; vgl. SPJ 2004, S. 202.
9) Presse vom 8.9.05.
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